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Eine bisher unbemerkte Änderung:
§ 160 Abs 1 TKG
Öffentlich zugängliche Daten juristischer Personen. Die am 1. 11. 2021 in Kraft getretene Novel-
lierung des Telekommunikationsgesetzes (TKG) brachte einige Änderungen mit sich. Eine die bis-
her allem Anschein nach noch keine Beachtung erfahren hat, ist jene des früheren § 92 Abs 1 TKG –

nunmehrigen § 160 Abs 1 TKG. Durch diese Änderung könnten juristische Personen in Zukunft mit
einem Anstieg von Spamnachrichten und -anrufen konfrontiert sein.

Legistisches Schlupfloch: Juristische
Personen nicht mehr vollständig vor
Spamnachrichten geschützt?
Fast ein Jahr ist das neue TKG nun in Kraft
und beschäftigt sich, wie auch schon sein
Vorgänger, mit einer Vielzahl von Themen.
Eines davon, nämlich „Kommunikationsge-
heimnis und Datenschutz“ ist in Ab-
schnitt 14 geregelt und für den Datenschutz
ein ständiger Begleiter, der bei vielen Frage-
stellungen berücksichtigt werden muss.
Dieser Abschnitt beginnt mit § 160 TKG,
wobei die Bestimmung selbst die Über-
schrift „Allgemeines“ trägt. Der erste Absatz
dieser Bestimmung könnte in seiner jetzi-
gen Form für juristische Personen eine gra-
vierende Bedeutung haben, da das Verbot
der Übersendung von unerbetenen Nach-
richten ohne Einwilligung nicht mehr gilt,
wenn die Daten (insb Adress- und Kontakt-
daten) der juristischen Personen öffentlich
zugänglich sind.

Was wurde geändert?
Die Vorgängerbestimmung des § 160 Abs 1
TKG (2021), nämlich § 92 Abs 1 TKG
(2003), bestand in seiner Form fast unver-
ändert im Zeitraum von 22. 11. 2011 bis
30. 10. 2021. Die letzte Fassung vor Außer-
krafttreten des TKG 2003 lautete:

„Die Bestimmungen dieses Abschnitts gel-
ten für die Verarbeitung und Übermittlung
von personenbezogenen Daten in Verbindung
mit der Bereitstellung öffentlicher Kommuni-
kationsdienste in öffentlichen Kommunika-
tionsnetzen einschließlich öffentlicher Kom-
munikationsnetze, die Datenerfassungs- und
Identifizierungsgeräte unterstützen. Soweit
dieses Bundesgesetz nicht anderes bestimmt,
sind auf die in diesem BG geregelten Sachver-
halte die Bestimmungen des Datenschutzge-
setzes [. . .] sowie der [. . .] Datenschutz-Grund-
verordnung [. . .] anzuwenden.“

Zwar änderte sich der zweite Satz des
Absatzes im Laufe der Zeit, bspw im Zuge
des Inkrafttretens der DSGVO, jedoch

blieb der Inhalt der Bestimmung imGroßen
und Ganzen unverändert. Durch das am
1. 11. 2021 in Kraft getretene TKG wurde
aus dem früheren § 92 Abs 1 TKG der jetzi-
ge § 160 Abs 1 TKG. Neben der Streichung
des zweiten Satzes erhielt § 160 Abs 1 TKG
den folgenden Einschub:

„Die Bestimmungen dieses Abschnitts gel-
ten für die Verarbeitung einschließlich der
Übermittlung von personenbezogenen Daten
oder der nicht öffentlich zugänglichen
Daten einer juristischen Person in Ver-
bindung mit der Bereitstellung öffentlicher
Kommunikationsdienste in öffentlichen Kom-
munikationsnetzen einschließlich öffentlicher
Kommunikationsnetze, die Datenerfassungs-
und Identifizierungsgeräte unterstützen.“

Bedeutung für die Praxis
Durch diesen Einschub scheint das TKG
normieren zu wollen, dass die Bestimmun-
gen des gesamten 14. Abschnitts für die
Verarbeitung von personenbezogenen Da-
ten von natürlichen Personen oder die Ver-
arbeitung jener Daten von juristischen Per-
sonen, die nicht öffentlich zugänglich sind,
gelten. Im Umkehrschluss würde dies be-
deuten, dass durch den Einschub die Verar-
beitung von öffentlich zugänglichen Daten
juristischer Personen nicht in den Geltungs-
bereich des § 160 Abs 1 TKG fällt und so-
mit die Bestimmungen des gesamten
14. Abschnitts nicht auf diese Daten an-
wendbar wären.

Öffentlich zugängliche Daten können
idZ wohl jene Daten sein, die sich ua im In-
ternet sowie in öffentlichen Büchern wie
Firmen- und Grundbuch finden. Somit
stellt sich die Frage, bei welchen Bestim-
mungen des 14. Abschnitts des TKG die
Zulässigkeit der Verarbeitung öffentlich zu-
gänglicher Daten von juristischen Personen
eine Veränderung für die Praxis mit sich
bringen kann.

Die §§ 161 bis 173 TKG behandeln über-
wiegend Beschränkungen der Verarbei-

tung von bestimmten Arten von Daten
(wie bspw Verkehrsdaten und Standortda-
ten) sowie das Kommunikationsgeheimnis.
In Bezug auf diese Bestimmungen ergibt
sich aufgrund des neuen Einschubs in
§ 160 Abs 1 TKG keine Änderung in der
Praxis, da die öffentlichen Daten ohnehin
jedermann zugänglich sind und somit bspw
die Bewahrung eines Kommunikationsge-
heimnisses hinfällig ist.

Sind Spamnachrichten an
öffentliche Adressen juristi-
scher Personen möglich?

Fraglich ist daher, ob sich hinsichtlich des
§ 174 TKG eine bedeutende Änderung er-
gibt. Dieser normiert, dass unerbetene
Nachrichten („Spamnachrichten“) zu
Werbezwecken ohne Einwilligung des Nut-
zers unzulässig sind. Da jedoch, wie zuvor
erläutert, die öffentlich zugänglichen Daten
von juristischen Personen aufgrund der
nunmehrigen Änderung des § 160 Abs 1
TKG nicht mehr von dieser Regelung um-
fasst sein sollen, könnten demnach an öf-
fentlich zugänglichen Kontaktinforma-
tionen von juristischen Personen unerbete-
ne Nachrichten ohne Einwilligung über-
mittelt werden. Es würde daher nicht im
Widerspruch zum Wortlaut der §§ 160,
174 TKG stehen, an öffentlich zugängliche
Telefonnummern oder Firmenadressen un-
beschränkt Spamanrufe oder -nachrichten
zu richten. Verwunderlich ist, dass diese
gravierende Änderung bisher scheinbar nie-
mandem aufgefallen ist (es gibt mit Stand
Oktober 2022 keine Lit dazu) und weder
in den Gesetzesmaterialien noch in den
rund 100 Stellungnahmen thematisiert
wurde.

Zu einem anderen Ergebnis gelangt
man, wenn man davon ausgeht, dass der
Gesetzgeber einen vermeintlichen Wider-
spruch zwischen dem Einschub in § 160
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Abs 1 TKG und der Definition des Data
Breaches in § 160 Abs 3 Z 16 TKG beheben
wollte, indem er denWortlaut für den nun-
mehrigen Einschub in § 160 Abs 1 TKG aus
§ 160 Abs 3 Z 16 TKG übernahm. Der
Wortlaut des § 160 Abs 3 Z 16 TKG ist
mit „[. . .] personenbezogener Daten oder der
nicht öffentlich zugänglichen Daten einer ju-
ristischen Person [. . .]“ tatsächlich sehr ähn-
lich, diese Form der Behebung des vermeint-
lichen Widerspruchs könnte aber zu Ver-
wirrung führen, weil (wie oben erläutert)
der Eindruck entsteht, dass nicht alle Daten
juristischer Personen vom gesamten Ab-
schnitt 14 des TKG umfasst sind. Geht
man von diesem Gedanken des Gesetzge-
bers aus, würde sich durch den Einschub
keine Änderung ergeben, da die §§ 160ff
TKG auf Daten von juristischen Personen
anwendbar wären, unabhängig davon, ob
diese öffentlich zugänglich sind oder nicht.

Verhältnis zur ePrivacy-Richtlinie
Art 13 der ePrivacy-RL1 regelt den Umgang
mit unerbetenen Nachrichten. Art 13 Abs 3
normiert, dass MS geeignete Maßnahmen
zu ergreifen haben, um unerbetene Nachrich-
ten zum Zweck der Direktwerbung, die ohne
Einwilligung der betreffenden Teilnehmer er-

folgen oder an Teilnehmer gerichtet sind, die
keine solchenNachrichten erhaltenmöchten,
zuuntersagen.GemAbs 5 gilt dieseRegelung
jedoch nur für natürliche Personen.

Die ePrivacy-RL gewährt ju-
ristischen Personen keinen
so umfassenden Schutz wie
natürlichen Personen.

DieMSwerden durch die RL zwar dazu ver-
pflichtet, auch juristische Personen „ausrei-
chend“ gegen unerbetene Nachrichten zu
schützen, ein notwendiges Mindestmaß an
Schutz für juristische Personen geht daraus
jedoch nicht hervor. Dies bedeutet, dass die
nunmehrige Regelung des § 160 Abs 1 TKG,
wenn man sie als Einschränkung des Schut-
zes juristischer Personen verstehen würde,

vermutlich sogar unionskonform wäre, da
auch nach der ePrivacy-RL juristische Perso-
nen keinen so umfassenden Schutz wie na-
türliche Personen genießen müssen und ein
Schutz nur deren nichtöffentlicher Daten
daher ausreichend sein könnte.

Fazit
Nachdem, mangels Mut zur Änderung des
§ 160 Abs 1 TKG und dessen neuen Ein-
schub, die Gedanken des Gesetzgebers nicht
nachvollzogen werden können, wird es Auf-
gabe der Judikatur sein, sich einen Reim auf
diese zumachen.Marketingabteilungen soll-
ten besser zunächst auf diese Judikatur war-
ten und sich vorerst nicht auf öffentliche Da-
ten juristischer Personen fixieren.
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Zum Thema
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1 RL 2002/58/EG des EP und des Rates vom 12. 7. 2002
über die Verarbeitung personenbezogener Daten und
den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kom-
munikation.
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